
Stadt Eberbach 
Rhein-Neckar-Kreis 

Satzung 

zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 
und über die Abgabe von Wasser (Wasserversorgungssatzung) 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870) i.V.m. den §§ 2, 8 Abs.2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) vom 17. März 2005 (GBl. 
2005, S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GBl. 
S. 491, 492) und § 35 der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit
Wasser vom 20.06.1980 (BGBl. I S. 750), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung
vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010), hat der Gemeinderat der Stadt Eberbach in sei-
ner Sitzung vom ______________ folgende Satzung beschlossen:

§ 1

§ 42 (Verbrauchsgebühren) wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) berechnet.
Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,98 €.

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet,
beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,98 €.

§ 2

Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt zum 1. Oktober 2021 in Kraft. Gleichzeitig treten die von dieser 
Satzungsänderung betroffenen Regelungen außer Kraft. 

Eberbach, den 

Der Bürgermeister: 

Peter Reichert 

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung von Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen der 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Eberbach geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
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Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
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